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©  Bei  einer  Verpackungsvorrichtung  von  Gegen- 
ständen  wie  beispielsweise  Möbelteilen,  Elektrogerä- 
ten,  Keramikfliesen  sind  vier  auf  Eck  angeordnete 
Backen  (1,2,3,4)  vorgesehen,  von  denen  gegenüber- 
liegende  Backenpaare  längs  einer  Achse  relativ  zu- 
einander  und  die  Backen  eines  jeden  Backenpaares 
längs  einer  dazu  senkrechten  Achse  verstellbar  sind. 
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Die  vorliegende  Erfindung  betrifft  eine  Vorrich- 
tung  zur  Verpackung  von  Gegenständen,  beispiels- 
weise  von  Möbelteilen,  Elektrogeräten,  Keramikflie- 
sen  und  dgl.,  deren  äußere  Gestalt  im  wesentlichen 
quaderförmig  ist. 

Die  Verpackung  von  Gegenständen  der  o.  g. 
Art  erfolgt  häufig,  insbesondere  wenn  diese  ver- 
hältnismäßig  voluminös  sind,  durch  eine  form- 
schlüssige  Einschachtelung  der  Gegenstände  mit 
Kartonmaterial  unmittelbar  nach  deren  Herstellung. 
Eine  derartige  Kartoneinschachtelung  besitzt  in  er- 
ster  Linie  eine  Schutzfunktion  und  wird  darüberhin- 
aus  für  Informationszwecke  genutzt. 

Die  bekannten  Kartonverpackungen  sind  aus 
den  folgenden  Gründen  nachteilig: 
Die  Anbringung  einer  formgerechten  Kartonverpak- 
kung  an  dem  zu  verpackenden  Gegenstand  erfor- 
dert,  daß  die  Verpackungsmaße  spezifisch  an  die- 
sen  angepaßt  sein  müssen,  wodurch  bei  einer  Viel- 
zahl  von  zu  verpackenden  Gegenständen  verschie- 
dener  Ausmaße  eine  entsprechende  Vielzahl  ver- 
schiedener  Verpackungen  notwendig  ist.  Außerdem 
können  Kartonmaterialien  die  Schutzfunktion  nur  in 
begrenztem  Maße  erfüllen,  so  daß  gegebenenfalls 
bei  empfindlichen  Verpackungsgegenständen  wei- 
tere  Materialen  zwischen  der  Verpackung  und  dem 
Gegenstand  zum  Abdämpfen  äußerer  Schläge  ein- 
gebracht  werden  müssen.  Schließlich  sind  die  Kar- 
tonverpackungen  aufgrund  ihrer  geringen  Stabilität 
lediglich  als  Einwegverpackungen  nutzbar,  was 
durch  das  in  jüngster  Zeit  entscheidend  gewachse- 
ne  Umweltbewußtsein  bei  den  Abnehmern  bzw. 
Käufern  der  verpackten  Gegenstände  als  äußerst 
nachteilig  aufgefaßt  wird. 

Darüber  hinaus  werden  Karton-  oder  Kunst- 
stoffverpackungen  häufig  auch  in  solchen  Fällen 
verwendet,  in  denen  der  zu  transportierende  Ge- 
genstand  nicht  allseitig,  sondern  lediglich  in  be- 
stimmten  Stapel-  oder  Anschlagrichtungen  gegen 
äußere  Stöße  zu  schützen  ist.  Bei  derartigen  An- 
wendungen  wird  bei  dem  Einsatz  der  herkömmli- 
chen  Karton-  oder  Kunststoffverpackungen  aus  Sta- 
bilitätsgründen  dennoch  eine  allseitige  Umkleidung 
durchgeführt,  was  einen  in  vielen  Fällen  vermeid- 
baren  Material-  und  Kostenaufwand  darstellt. 

Demgegenüber  liegt  der  vorliegenden  Erfin- 
dung  die  Aufgabe  zugrunde,  eine  Vorrichtung  zur 
Verpackung  von  Gegenständen  der  oben  genann- 
ten  Art  bereitzustellen,  die  einen  einfachen  und 
stabilen  Aufbau  besitzt,  für  verschiedene  Verpak- 
kungsformate  verwendbar  und  als  Mehrwegverpak- 
kung  einsetzbar  ist. 

Diese  Aufgabe  wird  durch  eine  Verpackungs- 
vorrichtung  mit  den  im  Schutzanspruch  1  enthalte- 
nen  Merkmalen  gelöst.  Vorteilhafte  Ausführungsfor- 
men  der  erfindungsgemäßen  Verpackungsvorrich- 
tung  ergeben  sich  aus  den  Unteransprüchen. 

Im  folgenden  wird  ein  Ausführungsbeispiel  der 
erfindungsgemäßen  Verpackungsvorrichtung  an- 
hand  der  beigefügten  Zeichnungen  im  einzelnen 
beschrieben.  Es  zeigen: 

5  Fig.  1  eine  schematische  Seitenansicht  eines 
verpackten  Gegenstandes; 
Fig.  2  eine  Draufsicht  auf  das  Innere  der  erfin- 
dungsgemäßen  Verpackungsvorrichtung;  und 
Fig.  3  eine  auseinandergezogene  Schnittdarstel- 

io  lung  entlang  der  Linie  III-III  in  Fig.  2; 
Fig.  4  eine  Draufsicht  auf  eine  Außenseite  der 
erfindungsgemäßen  Verpackungsvorrichtung. 

In  Fig  1  ist  die  Verpackung  des  Gegenstandes 
1  1  unter  Verwendung  von  erfindungsgemäßen  Ver- 

75  packungsvorrichtungen  dargestellt,  die  in  Stapel- 
richtung  jeweils  ober-  und  unterhalb  des  Gegen- 
standes  1  1  angeordnet  und  mit  diesem  mittels  des 
Spannbandes  12  verbunden  sind.  Der  Gegenstand 
1  1  kann  zum  Beispiel  durch  einen  Stapel  von  Kera- 

20  mikfliesen  oder  durch  ein  Elektrogerät  mit  quader- 
förmigen  Außenformen  oder  dgl.  gebildet  werden. 
Die  jeweils  oben  und  unten  angebrachten  Verpak- 
kungsvorrichtungen  umfassen  jeweils  vier  Backen, 
von  denen  in  der  schematischen  Seitenansicht  le- 

25  diglich  die  vorderen  Backen  1,  3  zu  sehen  sind, 
sowie  ein  die  Backen  verbindendes  und  deren  wei- 
ter  unten  im  einzelnen  erläuterte  Verschiebbarkeit 
erlaubendes  Grundelement  6. 

In  Fig.  2  ist  das  Innere  der  erfindungsgemäßen 
30  Verpackungsvorrichtung  in  Draufsicht  dargestellt, 

wobei  sich  diese  in  einem  teilweise  auseinanderge- 
zogenen  Zustand  befindet.  Die  Verpackungsvor- 
richtung  besteht  aus  den  Backen  1,  2,  3  und  4 
sowie  aus  dem  Grundelement  6,  das  das  Aufnah- 

35  meteil  6a  und  die  Einschubplatte  6b  umfaßt.  Die 
Einschubplatte  6b  ist  mit  dem  in  Fig.  3  gezeigten 
Führungsschienen  versehen,  die  seitlich  unterhalb 
der  Plattenebene  geordnet  sind  und  in  die  die 
Führungsnuten  9  eingreifen,  die  an  der  Innenseite 

40  der  durch  das  Aufnahmeteil  6a  gebildeten  Ausneh- 
mung  in  der  Ebene  des  Grundelementes  6  vorge- 
sehen  sind.  Die  Einschubplatte  6b  ist  dadurch  ge- 
genüber  dem  Aufnahmeteil  6a  in  einer  ersten  Rich- 
tung  (Ausziehrichtung,  Pfeil  A)  gleitend  verschieb- 

45  bar,  wobei  die  Grenzen  der  Verschiebbarkeit  einer- 
seits  durch  den  Anschlag  der  Einschubplatte  6b  an 
dem  Aufnahmeteil  6a  und  andererseits  durch  Stabi- 
litätserwägungen  bei  der  jeweiligen  Verpackung 
gegeben  sind. 

50  Die  in  Draufsicht  dargestellten  Backen  1  bis  4 
bestehen  jeweils  aus  drei  zueinander  senkrecht 
stehenden,  rechtwinkligen  Flächenabschnitten,  von 
denen  bei  Anbringung  der  Backen  an  dem  Grund- 
element  6  jeweils  ein  Flächenabschnitt  (1a  bis  4a) 

55  in  der  Ebene  des  Grundelementes  6  und  die  übri- 
gen  beiden  Flächenabschnitte  (1b  bis  4b,  1c  bis 
4c)  zu  dieser  senkrecht  zur  Halterung  des  zu  ver- 
packenden  Gegenstandes  angeordnet  sind.  Die 
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Backen  1  bis  4  sind  an  den  Ecken  des  Grundele- 
mentes  6  angeordnet.  Sie  sind  jeweils  mit  einer 
Führungsnut  5,  die  in  Eingriff  mit  entsprechenden 
Anschlagschrauben  7  des  Grundelementes  6  ste- 
hen  und  mit  (nicht  gezeigten)  seitlichen  Führungs- 
nuten  versehen,  die  die  in  der  Ebene  des  Grund- 
elementes  6  angebrachten,  seitlichen  Führungs- 
schienen  8  (z.  T.  gestrichelt  gezeichnet)  aufneh- 
men.  Die  Backen  1  -  4  sind  entlang  der  Führungs- 
nuten  5  in  eine  zweite  Richtung  verschiebbar  (Pfeil 
B),  die  zu  der  Ausziehrichtung  in  der  Ebene  des 
Grundelementes  6  senkrecht  verläuft.  In  Fig.  2  ist 
die  Backe  4  in  einer  gegenüber  dem  Grundelement 
6  verschobenen  Position  gezeigt. 

Fig.  3  zeigt  eine  auseinandergezogene  Schnitt- 
ansicht  entlang  der  Linie  III-III  in  Fig.  2,  bei  der  aus 
Gründen  der  Übersichtlichkeit  die  das  Grundele- 
ment  6  bildenden  Anteile  getrennt  und  vergrößert 
dargestellt  sind.  Der  Schnittansicht  ist  zu  entneh- 
men,  wie  das  Aufnahmeteil  6a  und  die  Einschub- 
platte  6b  ineinandergreifen,  wobei  die  dargestellte, 
abgestufte  Nut-Schiene-Kombination  für  eine  aus- 
geprägte  Stabilität  des  Grundelementes  6  sorgt. 

In  Fig.  4  ist  eine  Draufsicht  auf  das  Äußere  der 
erfindungsgemäßen  Verpackungsvorrichtung  darge- 
stellt.  Die  Backen  1  bis  4  befinden  sich  in  gegen- 
über  dem  Grundelement  6  zusammengeschobener 
Stellung.  Ebenso  ist  das  Grundelement  6  vollstän- 
dig  zusammengeschoben,  so  daß  nur  das  Aufnah- 
meteil  6a  nach  außen  erkennbar  ist. 

Die  Flächenabschnitte  1a  bis  4a,  die  das 
Grundelement  6  auf  seiner  Außenseite  umgreifen, 
sind  jeweils  mit  einer  Randprofilierung  13  in  Form 
eines  umlaufenden  Vorsprunges  versehen,  der  paß- 
fähig  mit  einer  entsprechenden  Ausnehmung  14  an 
den  Oberkanten  der  jeweils  übrigen  Flächenele- 
mente  der  Backen  1-4  eingriffsfähig  sind.  Damit 
wird  ermöglicht,  daß  die  Verpackungen  nach  Ver- 
wendung  einfach  und  sicher  gestapelt  und  zum 
Hersteller  des  verpackten  Gegenstandes  zurückge- 
führt  werden  können.  Ersatzweise  ist  es  auch  mög- 
lich,  die  Verpackungsvorrichtungen  mit  Stapelab- 
ständen  an  den  Backen  zu  versehen,  um  eine 
Stapelbarkeit  der  verpackten  Gegenstände  zu  er- 
möglichen. 

Zur  Erhöhung  der  Schlagfestigkeit  der  erfin- 
dungsgemäßen  Verpackungsvorrichtung  ist  es 
möglich,  die  Außenseiten  der  Backen  1  bis  4  mit 
einem  Muster  zu  versehen,  das  durch  Waben, 
Noppen  oder  dgl.  gebildet  wird,  um  damit  Auf- 
schläge  zu  dämpfen.  So  kann  die  elastische  Ver- 
formung  von  Noppen  auf  den  Backenaußenseiten 
analog  zur  Funktion  von  Stoßstangen  mechanische 
Aufschläge  absorbieren. 

Die  Verwendung  der  Verpackungsvorrichtung 
erfolgt  derart,  daß  unmittelbar  bei  Herstellung  des 
zu  verpackenden  Gegenstandes  (z.  B.  am  Fließ- 
band)  dieser  von  einem  Bediener  oder  durch  eine 

entsprechende  automatische  Einrichtung  auf  das 
Grundelement  6  aufgesetzt  wird,  woraufhin  die 
Backen  1  bis  4  in  Richtung  der  Pfeile  A,  B  an  den 
Gegenstand  herangeschoben  werden,  bis  dieser  in 

5  seinen  Randbereichen  formschlüssig  umgeben  ist. 
Entsprechend  der  Darstellung  in  Fig.  1  wird  in 
gleicher  Weise  auf  der  Oberseite  des  Gegenstan- 
des  eine  Verpackungsvorrichtung  formgerecht  an- 
gebracht  und  der  Gesamtaufbau  mit  einem  geeig- 

io  neten  Befestigungsmittel  fixiert.  Ein  derartiges  Be- 
festigungsmittel  kann  durch  ein  Spannband  12  oder 
durch  einen  Klebestreifen,  Gummibänder, 
Schrumpffolien  oder  dgl.  gebildet  werden. 

Es  ist  möglich,  in  den  Figuren  nicht  dargestell- 
15  te  Arretierungsmittel  zu  vorzusehen,  mit  denen  die 

in  die  entsprechend  formgerechte  Position  gescho- 
benen  Backen  1  bis  4  fixiert  werden  können.  Derar- 
tige  Arretierungsmittel  können  z.  B.  durch  eine 
Sägezahnmusterung  auf  den  sich  berührenden  Flä- 

20  chen  der  Backen  1  bis  4  und  des  Grundelementes 
6  gebildet  werden,  deren  Oberflächenraster  eine 
Verschiebung  der  Backen  gegenüber  dem  Grund- 
element  verhindert,  solange  der  Eingriff  zwischen 
beiden  nicht  z.  B.  mit  mechanischen  Mitteln  gelok- 

25  kert  wird.  Dieses  Anstücken  kann  z.  B.  durch  eine 
manuelle  Verspannung  zwischen  den  aneinander 
fixierten  Teile  bewirkt  werden.  Eine  entsprechende 
Arretierung  ist  auch  für  die  gegenseitige  Verschieb- 
barkeit  der  Bestandteile  6a,  6b  des  Grundelemen- 

30  tes  6  einsetzbar.  Es  können  als  Arretierungsmittel 
aber  auch  z.  B.  seitliche  Spannbänder  vorgesehen 
sein,  die  die  Backen  miteinander  verbinden. 

Die  erfindungsgemäße  Verpackungsvorrichtung 
wird  vorteilhafterweise  aus  Kunststoff  im  Spritzguß- 

35  verfahren  hergestellt. 
Gegenüber  den  Darstellungen  der  erfindungs- 

gemäßen  Verpackungsvorrichtung  sind  die  folgen- 
den  Modifikationen  denkbar: 

Es  ist  möglich,  das  Grundelement  6  durch  ein 
40  im  Mittelbereich  offenes  Rahmenelement  zu  erset- 

zen,  wobei  jeweils  ineinander  greifende  Rahmentei- 
le  mit  entsprechenden  Führungsnuten  und  -  schie- 
nen  versehen  sind.  Weiterhin  ist  es  möglich,  das 
dargestellte  Grundelement  mit  Ausnehmungen  zu 

45  versehen,  um  Material  zu  sparen,  oder  auf  das 
Grundelement  eine  zusätzliche  Profilierung  aufzu- 
bringen,  mit  der  die  Stabilität  der  Anordnung  er- 
höht  wird.  Außerdem  ist  im  Unterschied  zur  Dar- 
stellung  in  Fig.  1  möglich,  die  Verpackungsvorrich- 

50  tungen  nicht  in  Stapelrichtung,  sondern  seitlich  an 
dem  Gegenstand  anzubringen. 

Die  Vorteile  der  erfindungsgemäßen  Verpak- 
kungsvorrichtung  bestehen  darin,  daß  diese  an  viel- 
fältige  Formen  der  zu  verpackenden  quaderförmi- 

55  gen  Gegenstände  angepaßt  werden  kann,  daß  sie 
sich  als  Mehrwegverpackung  eignet  und  daß  sie 
dauerhaft  formstabil  und  schlagfest  ist. 

3 



5 EP  0  624  524  A1 6 

Patentansprüche 

1.  Verpackungsvorrichtung  von  Gegenständen 
wie  beispielsweise  Möbelteilen,  Elektrogeräten, 
Keramikfliesen  und  dgl.,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß 
vier  auf  Eck  angeordnete  Backen  (1,  2,  3,  4) 
von  denen  gegenüberliegende  Backenpaare  (1, 
2;  3,  4)  längs  einer  Achse  relativ  zueinander 
und  die  Backen  eines  jeden  Backenpaares 
längs  einer  dazu  senkrechten  Achse  verstellbar 
sind,  wobei  die  Backen  in  den  gewünschten 
Einstellungen  entsprechend  den  Maßen  des  zu 
verpackenden  Gegenstandes  fixierbar  sind. 

2.  Verpackungsvorrichtung  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Backen  Füh- 
rungselemente  (5)  aufweisen,  die  mit  einem  in 
einer  ersten  Richtung  ausziehbaren  Grundele- 
ment  (6)  derart  in  Eingriff  stehen,  daß  die  Bak- 
ken  in  einer  zweiten  Richtung  verstellbar  sind, 
die  senkrecht  zu  der  Ausziehrichtung  des 
Grundelementes  (6)  verläuft. 

3.  Verpackungsvorrichtung  nach  Anspruch  1  und 
2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Füh- 
rungselemente  durch  Führungsnuten  (5)  gebil- 
det  werden,  die  jeweils  mit  Anschlägen  (7)  und 
Führungsschienen  (8)  auf  dem  Grundelement 
(6)  in  Eingriff  stehen. 

4.  Verpackungsvorrichtung  nach  einem  der  vor- 
hergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  Grundelement  durch  eine 
zweiteilige  Grundplatte  (6)  gebildet  wird,  die 
aus  einem  Aufnahmeteil  (6a)  mit  einer  Ausneh- 
mung,  in  der  Führungsnute  (9)  angebracht 
sind,  und  aus  einer  Einschubplatte  (6b)  mit 
seitlichen  Führungsschienen  (10)  besteht,  die 
in  das  Aufnahmeteil  (6a)  einschiebbar  ist. 

5.  Verpackungsvorrichtung  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  -  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
das  Grundelement  (6)  durch  einen  zweiteiligen 
Rahmen  gebildet  wird,  der  aus  einem  äußeren 
und  einem  inneren  Rahmenteil  besteht,  die 
über  Führungsschienen  miteinander  in  Eingriff 
stehen  und  relativ  zueinander  in  der  Auszieh- 
richtung  verschiebbar  sind. 

6.  Verpackungsvorrichtung  nach  einem  der  vor- 
hergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Backen  und/oder  das 
Grundelement  schlagabsorbierend  ausgebildet, 
vorzugweise  mit  einer  Profilierung  in  Form  ei- 
nes  Noppenmusters,  innerer  Wabenstruktur 
oder  dgl.  versehen  sind. 

7.  Verpackungsvorrichtung  nach  einem  der  vor- 
hergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Versteileinrichtungen  von 
Backen  und  Grundrahmenteile  mit  Rast- 

5  und/oder  Verriegelungseinrichtungen  zur  Fest- 
legung  der  Einstellpositionen  der  Vorrichtung 
auf  den  zu  verpackenden  Gegenstand  verse- 
hen  und  die  Rast-  und/oder  Verriegelungsein- 
richtungen  manuell  zum  Zwecke  der  Entpak- 

io  kung  des  Gegenstandes  entrast-  bzw.  entrie- 
gelbar  sind. 

8.  Verpackungsvorrichtung  nach  einem  der  vor- 
hergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 

15  zeichnet,  daß  die  Backen  (1  bis  4)  auf  den 
das  Grundelement  (6)  berührenden  Flächen 
mit  einer  Profilierung,  vorzugsweise  in  Art  ei- 
nes  Sägezahn-  oder  Klinkenprofils,  versehen 
sind,  die  mit  einer  entsprechenden  Profilierung 

20  oder  Raste  auf  dem  Grundelement  (6)  zur  Fi- 
xierung  der  Backenstellung  in  Eingriff  stehen, 
und  das  Aufnahmeteil  (6a)  und  die  Einschub- 
platte  (6b)  ineinander  einrastbar  gestaltet  sind. 

25  9.  Verpackungsvorrichtung  nach  einem  der  vor- 
hergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  diese  mit  einem  Befestigungs- 
mittel  (12)  mit  dem  zu  verpackenden  Gegen- 
stand  verbindbar  ist. 
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